










Sehr geehrter Herr Bödeker,  
 
anbei erhalten Sie die Anmerkungen (des Architekten) zum B-Planentwurf, so wie besprochen.  
 
1. Der Radweg wurde mit 4,0 m festgesetzt. Wir hatten uns auf 3,5 m verständigt. In unseren Entwürfen ist er 
natürlich auch mit 3,5 m geplant worden.  
2. Eine geringfügige Erhöhung bis zu 10 % des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ) kann gemäß § 31 Abs 1 BauGB 
und § 16 Abs 6 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden. Dies sollte aber im B-Plan aufgenommen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
  

   
 

  
 

 
 

          
          
          
          

  

   
 

  
 
Der Inhalt dieser Mail ist vertraulich und nur für den genannten Empfänger bestimmt, so dass Kenntnisnahme, Veröffentlichung,  
Vervielfältigung und/oder Weitergabe des Inhalts ausschließlich durch ihn erfolgen darf. Sollten Sie diese Mail versehentlich 
erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und löschen diese Mail mit allen Anhängen. 





















I. Zu den oben näher bezeichneten Bebauungsplanverfahren und Flächennutzungsplanän-
derungsverfahren wird seitens UA wie folgt Stellung genommen: 

Immissionsschutz 

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs sind für die einzelnen Teilflächen 
immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Grundlage ist 
das Gutachten des Ing.-Büros vom  13.05.2016, das im Rahmen des südlich angrenzen-
den Bebauungsplans Nr. 8/13 erstellt wurde. 

Demnach geht man im südlich gelegenen WA (BPlan Nr. 8/13) von einer Gemengelage 
aus, wobei dort eine Anhebung der Immissionsrichtwerte um 3 dB(A) angesetzt wird. 

Damit wird die Nutzung des ehemaligen Gießereigeländes dahingehend eingeschränkt, 
dass dort zur Nachtzeit keine schalltechnisch signifikante Nutzung möglich ist. 

Aufgrund dieser Einschränkungen ist es erforderlich, die Einhaltung der schalltechnischen 
Festsetzungen im Rahmen der entsprechenden Baugenehmigungsverfahren jeweils 
durch ein Fachbüro zu überprüfen. 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Punkte, auch hinsichtlich der zu 
erwartenden Spitzenpegel, mit zu untersuchen: 

• Immissionsrichtwerte im Bereich der Nachbarbebauung/ 
• Laderampen und Anlieferung (Zeiten) 
• Lüftungs- und sonstige haustechnische Anlagen 
• Parkplätze 

Im Rahmen der weiteren Planungen ist insbesondere darauf zu achten, dass Laderampen 
oder Lagerräume durch geeignete bauliche Maßnahmen so abgeschirmt werden, dass 
Beeinträchtigungen der Wohnbebauung durch Anlieferverkehr soweit wie möglich vermie-
den werden. Nötigenfalls sind Anlieferungen auf den Tageszeitraum zu beschränken. 

Bei der Anordnung und Gestaltung von Parkplatzflächen ist im Hinblick auf die Ge-
räuschemissionen auf einen ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung zu achten. 

Kühlaggregate, Lüftungsanlagen oder sonstige haustechnische Anlagen sind so zu instal-
lieren und zu betreiben, dass es nicht zu entsprechenden Beeinträchtigungen im Bereich 
der Wohnbebauung kommt und dass die zulässigen Immissionsrichtwerte in der Summe 
der einwirkenden Geräusche zuverlässig unterschritten werden. 
Grundsätzlich dürfen die von der beabsichtigen Nutzung ausgehenden Geräusche nicht 
dazu beitragen, dass an den schutzbedürftigen Räumen im südlich gelegenen Allgemei-
nen Wohngebiet die dort festgesetzten Werte (Gemengelage lt. BPlan Nr. 8/13) über-
schritten werden. Als Nachtzeit gilt die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. 
Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den zulässigen Nachtrichtwert um nicht 
mehr als 20 dB(A) überschreiten. Am Tage darf der zulässige Tagesrichtwert durch kurz-
zeitige Geräuschspitzen um nicht mehr als 30 dB(A) überschritten werden. 

Bodenschutzrecht / Wasserrecht 

Für einen Teilbereich des beplanten Bereichs (ehemalige Gießerei Burkhardt) wurden 
bereits mehrere Bodenuntersuchungen durchgeführt. Der letzte Bericht des Büros Sakos-
ta, der durch die EDEKA Nordbayern in Auftrag gegeben wurde, datiert vom 12.01.2018. 

Ziele dieser erweiterten Untersuchung (Detailuntersuchung) waren 
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• die vertikale und horizontale Abgrenzung einer 2015 erhobenen MKW-belastung 
von 7.300 mg/kg um die Sondierung BS7 in der ehemaligen Produktionshalle mit 
abschließender Gefährdungsabschätzung. 

• Überprüfung, ob infolge eines Brandereignisses im Jahr 2012 mit PFT-
Belastungen im Untergrund zu rechnen ist. 

Laut Bericht waren hierfür folgende weitere Erkundungsmaßnahmen vorgesehen: 

• Niederbringen von 6 Rammkernsondierungen (KRB 7a – KRB 7f) bis 4 m Tiefe im 
Umfeld von BS7, horizontierte Probenahme und Untersuchung auf Mineralölkoh-
lenwasserstoffe (MKW), bei hohen Befunden zusätzlich auf Polyzyklische Aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) im Feststoff. Teilweise wurden lösliche Anteile der 
beiden Parameter im S4-Eluat bestimmt. 

• Entnahme von je einer Bodenmischprobe aus den Horizonten 0 - 0,1 m unter GOK 
und 0,1 – bis 0,35 m unter GOK aus dem Bereich Löschwasserschaden und Un-
tersuchung auf Polyfluorierte Tenside (PFT) im Eluat. 

Ergebnis Rammkernsondierungen: 

Zwei der o. g. Sondierungen (KRB 7c und 7d) mussten nach 0,55 bzw. 0,11 m wegen 
Bohrhindernissen abgebrochen werden. Laut Gutachter sind hier ohne Rückbau keine 
Sondierungen möglich. 

Die restlichen 4 Aufschlüsse erreichten Tiefen von 5 bzw. 5,3 m unter GOK und liegen 
südöstlich (KRB 7a), östlich (KRB 7e) nordöstlich bzw. nordwestlich (KRB 7b bzw. KRB 
7f) der Beratungsstelle BS7. IM Westen wurde, im Süden konnte aus baulichen Gründen 
keine weitere Sondierung niedergebracht werden. 

Die MKW-Gehalte der entnommenen Bodenproben zeigten alle Schadstoffmaxima im 
Tiefenbereich von ca. 2 – 4 m unter GOK, wobei in KRB 7b mit bis zu 960 mg/kg lediglich 
der Hilfswert HW 1 (100 mg/kg) überschritten wurde, während in den 3 anderen Auf-
schlüssen mit Maximalwerten von 1.900 bis 5.200 mg/kg Belastungen oberhalb des Hilfs-
wertes HW 2 (1.000 mg/kg) gemessen wurden. Ab dem Tiefen-Intervall 3 – 4 m unter 
GOK gingen die MKW-Konzentrationen auf Werte unterhalb 100 mg/kg, teils unter der 
Bestimmungsgrenze zurück. Deutliche eluierbare Anteile an MKW (maximal 800 μg/l) 
zeigten sich hauptsächlich im Tiefenintervall von ca. 2 – 4 m unter GOK. Eine Ausnahme 
bildet KRB 7f mit 400 μg/l MKW (Prüfwert 200 μg/l) im Bereich 4,7 – 5 m unter GOK. 

Die höchsten PAK-Feststoffgehalte liegen ebenfalls im Tiefen-Bereich der erhöhten MKW-
Konzentrationen, sind jedoch in den östlichen Aufschlüssen (KRB 7a und KRB 7e) mit 
62,9 mg/kg bzw. 83,76 mg/kg deutlich höher als in den übrigen Aufschlüssen einschließ-
lich BS7. Auch die PAK-Feststoffgehalte nehmen mit der Tiefe ab und liegen im Bereich 
der Endteufen unter der Bestimmungsgrenze. 

Die Eluatuntersuchungen zeigen eine erhöhte Lösungsbereitschaft der PAK15 wie auch 
des Einzelparameters Naphthalin mit bis zu 297,5 μg/l bzw. 180 μg/l. Diese Konzentratio-
nen übersteigen nicht nur den Prüfwert, sondern auch den jeweiligen Stufe-2-Wert von 2 
μg/l bzw. 8 μg/l um ein Vielfaches. 

Zwar gehen auch die löslichen PAK-Anteile mit der Tiefe zurück, erreichen aber selbst im 
tiefsten Probenahmeintervall noch Werte oberhalb des Prüf- bzw. Stufe-2-Wertes (z. B. 
KRB 7f, 4,7 – 5 m u. GOK: 32,3 μg/l PAK15). Die Feststoffgehalte liegen hier unter der 
Bestimmungsgrenze. 
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Ergebnis Mischbeprobung des Oberbodens: 

In den Mischproben des Oberbodens waren maximal 0,01 bis 0,03 Perfluorierte Substan-
zen (Perfluorbutan, -pentan-, -hexan-, -heptan- und –octansäure) in der Summe 0,12 μg/l 
nachweisbar.  

Gutachterliche Bewertung der Ergebnisse: 

Laut Bericht wurde eine flächenhafte Belastung des Bodens mit MKW >1.000 mg/kg und 
PAK > 25 mg/kg (jeweilige HW2-Werte) im Bereich der ehemaligen Produktionshalle 
nachgewiesen. Die PAK-Gehalte sind an MKW-Belastungen gekoppelt und werden zu-
sammen mit diesen bewertet. 

Aufgrund der Befunde in KRB 7b (bis 960 mg/kg MKW), KRB 7e (bis 1.900 mg/kg MKW 
und 13,8 mg/kg PAK) und KRB 7e (bis 3.900 mg/kg MKW und 83,76 mg/kg PAK) wird von 
einer lokalen Bodenkontamination von 150 m² ausgegangen. Das belastete Bodenvolu-
men wird mit 300 m³ abgeschätzt.  

Hinsichtlich eines Löschwasserschadens wird aufgrund der geringen PFT-Gehalte nicht 
von einer relevanten Bodenverunreinigung ausgegangen, weitere Betrachtungen zur 
Schadstoffausbreitung von PFT erübrigen sich somit. 

Für die Parameter MKW und PAK wird eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt. Aus-
gehend von der ermittelten Bodenbelastung kommt der Gutachter unter Berücksichtigung 
der Schadstoffeigenschaften (wenig mobile Schadstoffe bei fehlenden Lösungsvermitt-
lern, Konzentrationen unterhalb der Residualsättigung), der hydrogeologischen Situation 
(bindiger Untergrund: Auffüllungen mit hohen Schluffanteilen, Auelehm, Burgsandstein 
sowie einem Grundwasserflurabstand von ca. 10 m) zu dem Ergebnis, dass vertikal mit 
keiner, horizontal nur mit untergeordneter Schadstoffverlagerung im Boden zu rechnen ist. 

Zwar zeigen die Schadstoffe deutliche Lösungsbereitschaft, doch wird der vertikale 
Schadstofftransport durch bindige Bodenschichten und Oberflächenversiegelung unter-
bunden. 

Eine Gefährdung des Grundwassers durch MKW und PAK wird nach jetzigem Kenntnis-
stand, für den Fall einer erneuten Versiegelung der Fläche im Rahmen der Folgenutzung 
auch künftig ausgeschlossen. 

An weiteren Maßnahmen wird empfohlen: 

• Beachtung erhöhter Arbeitsschutzmaßnahmen bei tiefbaulichen Eingriffen im Um-
feld von BS7 (Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach BGR 128). 

• Entsorgung evtl. anfallenden verunreinigten Bodenaushubs nach abfallrechtlichen 
Bestimmungen. 

• Einschaltung eines Fachgutachters, sollten sich bei Tiefbauarbeiten von den Vor-
untersuchungen abweichende Befunde ergeben. 
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Bewertung aus wasserwirtschaftlicher Sicht: 

Den Ausführungen des Gutachters hinsichtlich der PFC-Problematik kann zugestimmt 
werden. 

Hinsichtlich der MKW- bzw. PAK-Verunreinigungen sind folgende Ergänzungen veran-
lasst: 

Es fällt auf, dass sich beide Summenparameter in ihrer Zusammensetzung deutlich von 
denen der Voruntersuchungen des Büros rupp Bodenschutz (2015) unterscheiden. Zum 
Bericht Dr. Ruppert & Felder (2011) liegen keine Laborberichte vor. 

Während im Vorbericht bei den Mineralölkohlenwasserstoffen, mobilere MKW-Anteile (C10 
– C22) nur untergeordnet auftraten (ca. 3,7 – 33,8 %), liegen in den jüngsten Aufschlüssen 
in der belasteten Schicht ca. 75 – 86,5 % der MKW in relativ mobiler Form vor. 

Auch das Spektrum der PAK-Einzelsubstanzen weicht grundlegend von dem der Vorun-
tersuchung ab. Auffällig ist, dass in den KRB 7a, b, e und f deutlich höhere Naphthalin-
Gehalte vorliegen, während Chrysen und alle 5-kernigen Aromaten komplett fehlen. 

Zudem waren 2015 in Säuleneluaten, trotz erhöhter Feststoffgehalte über HW2, kaum 
PAK nachweisbar, während jetzt im S4-Eluat, bei teils geringer Ausgangsbelastung, mas-
sive Stufe-2-Wert-Überschreitungen nachweisbar waren. Stufe-2-Wert-Überschreitungen 
im Eluat bei Negativbefunden im Feststoff erscheinen allerdings wenig plausibel. 

Zusammenfassend deuten die unterschiedlichen Schadstoffzusammensetzungen auf un-
terschiedliche Schadstoffeinträge hin. Aufgrund des deutlich eingeschränkten PAK-
Spektrums in den KRB 7a – KRB 7f ist hier der Eintrag eines technischen Produkts (z. B. 
Steinkohlenteeröl) denkbar. Letzteres wurde lt. aktuellem Bericht in zwei unterirdischen 
Tanks gelagert, die in älteren Berichten als Heizöllagertanks bezeichnet wurden. Nach 
Lageplan in Anlage 1.3 aus dem Bericht Dr. Ruppert & Felder von 2011 verläuft von deren 
Befüllstation eine Leitung von Südwesten auf die Produktionshalle zu, der weitere Verlauf 
ist hier nicht bekannt. 

Eine Schadensabgrenzung in südliche und östliche Richtung (in denen die PAK-Gehalte 
zunehmen) war laut aktuellem Bericht aufgrund von Bohrhindernissen nicht möglich. Da-
mit ist auch nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass die Belastung auf die bisher 
nachgewiesenen Teufenbereich beschränkt ist. Zudem wurde die PAK-Verunreinigung 
lediglich im Feststoff vertikal abgegrenzt. Im Eluat liegen, Artefakte ausgeschlossen, im 
Bereich der Endteufen der Sondierungen (5 – 5,3 m unter GOK) KRB 7a, e und f noch 
Prüfwert-, teils Stufe-2-Wert-Überschreitungen vor, auf die in einer Sickerwasserprognose 
explizit einzugehen wäre. 

Es wird daher empfohlen, über die Vorschläge des Gutachters hinaus, den Rückbau der 
Bodenplatten im potentiellen Eintragsbereich fachgutachterlich begleiten und die vertikale 
und horizontale Abgrenzung durch weitere Sondierungen zu vervollständigen zu lassen. 

Ins Untersuchungsprogramm sollten dabei Methylnaphthaline und Phenole, je nach Be-
fund auch NSO-Heterozyklen aufgenommen werden. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse wäre eine abschließende Gefährdungsabschätzung mit 
Sickerwasserprognose durchzuführen, in der auch die Eluatgehalte zu bewerten sind. 

Die vorliegende Stellungnahme erfolgte ausschließlich aus der Sicht des Bodenschutzes 
und unter Berücksichtigung des Wirkungspfades Boden – Grundwasser. Weitere Wir-
kungspfade sowie abfalltechnische und abfallrechtliche Belange sind von den hierfür zu-
ständigen Fachstellen zu bewerten. 
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Naturschutz 

Die Stellungnahme zum Naturschutz erfolgt nach der Sitzung des Naturschutzbeirats vom 
17.05.2018. 

Fachkundige Stelle  

o. E. 

Abfallrecht 

• Bei den Abbrucharbeiten der bestehenden Gießereianlagen und Gebäudeteilen ist 
darauf zu achten, dass diese möglichst geräusch- und staubarm ausgeführt werden. 
Abzubrechende Gebäudeteile und der anfallende Bauschutt sind erforderlichenfalls 
zu befeuchten. 
Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten. Auskunft zu Fragen 
des Arbeitsschutzes erteilt das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Oberfran-
ken, Oberer Bürglaß 34 – 36, 96450 Coburg, Tel. 09561/7419-0. 

• Beim Abbruch sind die Trenn- und Dokumentationspflichten der Gewerbeabfallver-
ordnung (GewAbfV) in der aktuellen Fassung (in Kraft getreten am 01.08.2017) zu 
beachten. Die ordnungsgemäße Verwertung bzw. Beseitigung (Entsorgungsnach-
weis, Begleitschein) sämtlicher Reststoffe ist nachzuweisen. Die Nachweise sind bis 
spätestens einen Monat nach Beendigung der Abbrucharbeiten der Stadt Bayreuth, 
Amt für Umweltschutz, vorzulegen. 

• Sofern beim Abbruch Altholz anfällt, sind bei der Entsorgung die Vorgaben der Alt-
holzverordnung zu beachten. Imprägnierte Hölzer und ähnlich behandelte oder ge-
strichene holzige Gebäudeteile dürfen nicht zur Verbrennung in Hausheizungen ab-
gegeben werden. Diese Materialien dürfen nur in dafür zugelassenen Anlagen ther-
misch verwertet werden. 
Behandeltes Altholz darf nicht zur Verwertung in üblichen Hausfeuerungsanlagen ab-
gegeben werden. 

• Sollten im Zuge der Abbrucharbeiten Kamine mit stärkeren Verunreinigungen fest-
gestellt werden, ist das betroffene Mauerwerk vom restlichen Bauschutt abzutrennen. 
Es soll verhindert werden, dass belastetes Mauerwerk dem Bauschutt zugemischt 
wird. Verrußtes Mauerwerk kann auf der Hausmülldeponie Heinersgrund oder einer 
Bauschuttdeponie abgelagert werden. 

• Beim Abbruch ist sicherzustellen, dass keine PAK-belastete Schlacke dem Bauschutt 
zugemischt wird. Schlacke oder Schlacke-Sand-Gemische können PAK (Polycycli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe) und Schwermetalle enthalten. Um den Bau-
schutt nicht zu verunreinigen, ist dieses Material in der Regel getrennt über die Haus-
mülldeponie Heinersgrund zu entsorgen. 
Eine Entsorgung des Schlacke-Materials mit dem Bauschutt ist nur dann möglich, 
wenn durch die repräsentative Untersuchung eines Sachverständigen nachgewiesen 
wird, dass der Schadstoffgehalt unauffällig ist und die entsprechenden Richtwerte der 
LAGA-Richtlinie bzw. der entsprechenden LfW-Merkblätter nicht überschritten wer-
den. 

• Auf Substanzen wie z. B. Asphaltbruch im Bauschutt ist zu achten. Dieser ist mög-
licherweise teerhaltig und kann polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
enthalten. Das Material ist vom übrigen Bauschutt abzutrennen und gesondert zu ent-
sorgen. Es soll verhindert werden, dass der Bauschutt verunreinigt wird. 

• Sofern im Zuge der Abbrucharbeiten sonstige, vorher nicht erkennbare bedeutende 
Schadstoffbelastungen an der Bausubstanz oder gravierende Bodenverunreinigun-
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gen festgestellt werden, ist unverzüglich die Stadt Bayreuth, Amt für Umweltschutz, 
zu verständigen. 

• Verunreinigter Boden der bei den Abbruch- oder Baumaßnahmen anfällt, ist gemäß 
den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu-
zuführen. 

 















Dinglich gesicherte Anlagen der Stadtwerke Bayreuth 
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